
FERIENJOBS – WAS IST ZU BEACHTEN

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Manche von Euch möchten gerne in dieser Zeit ihr 
Taschengeld etwas aufbessern. Hier ein paar Tipps, worauf ihr achten solltet:

Das Jugendarbeitsschutzgesetz verbietet Kindern bis einschließlich zum 14. Lebensjahr zu 
arbeiten.
Ausnahme: mit Zustimmung der Eltern dürfen Kinder über 13 Jahre:
- täglich 2 Stunden zwischen 8 und 18 Uhr arbeiten
- im landwirtschaftlichen Bereich: täglich 3 Stunden zwischen 8 und 18 Uhr 
- leichte Tätigkeiten (z. B. Gartenarbeit, Zeitungen austragen, Botengänge...)

Schüler zwischen 15 und 17 Jahre dürfen:
- maximal 4 Wochen pro Jahr arbeiten (denn Ferien dienen in erster Linie der Erholung!!!)
- keine schweren körperlichen oder gefährlichen Arbeiten (z. B. Tragen von schweren
  Gegenständen, Hantieren mit Chemikalien, Akkordarbeit) verrichten
- maximal 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche zwischen 6 und 20 Uhr
  →  Ausnahme, mit 16 Jahren:
        - im Gaststättengewerbe zwischen 6 und 22 Uhr
        - in mehrschichtigen Betrieben zwischen 6 und 23 Uhr
- keine Wochenendarbeit, Ausnahme: z. B. bei Sportveranstaltungen
- bei mehr als 4 ½ Stunden Arbeitszeit: mind. 30 Minuten Pause
- bei mehr als 6 Stunden Arbeitszeit: mind. 60 Minuten Pause

       AUFGEPASST:
          - Arbeitgeber müssen Schüler für Ferienjob unfallversichern
            - es fallen keine Beiträge zur Sozialversicherung an

   - Steuerabzug nur bei Lohn über 896 € / Monat (können im nächsten Jahr 
          wieder erstattet werden)
       - ratsam: Lohnsteuerkarte abgeben
         - ein schriftlicher Arbeitsvertrag mit Beschreibung der Aufgaben, Arbeitszeiten 

   u. Lohn sollte unterzeichnet werden

Falls sich Eure Arbeitgeber nicht an diese Regelungen halten, wehrt Euch!
 → hier könnt ihr Euch hinwenden:

A&U arbeits-und umweltschutztechnische Betreuung Arbeitsschutz
Nach den Kiefern 19

08523 Plauen – Westend
Tel.: 03741/ 393912

 

Mit freundlicher Empfehlung der Mobilen Jugendarbeit Plauen


